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— die Entwicklung des Außenhandels sowie die 
Exportaufgaben der Industrie und der anderen 
Wirtschaftsbereiche;

— die Entwicklung des Warenumsatzes und der | 
Warenfonds zur Versorgung der Bevölkerung;

— die staatlichen Materialfonds für eine Auswahl 
wichtiger Staatsplanpositionen;

— die Gesamtlimite und Schwerpunktaufgaben für 
die Investitionen einschließlich der territorial 
zu sichernden wichtigen Investitionsvorhaben 
sowie die Limite für Ausrüstungen und die Bau
anteile;

— die Hauptaufgaben der Kultur, der Volksbildung, 
des Hoch- und Fachschulwesens und des Gesund- 
heits- und Sozialwesens;

— die Aufgaben für den Wohnungsbau und den 
Aufbau der Stadtzentren.

2. Die zentralen und örtlichen Staats- und Wirtschafts
organe differenzieren die Orientierungsziffern und 
übergeben sie den Betrieben und Einrichtungen.

Die Orientierungsziffern für Arbeitskräfte und für 
den Bauanteil dienen als vorläufige Orientierung der 
Betriebe und Einrichtungen. Sie werden präzisiert 
durch die territoriale Arbeitskräfte- und Baubilan
zierung sowie durch die daraufhin von den Räten 
der Bezirke bzw. Kreise festzulegenden Arbeits
kräfte- und Baulimite.

Auf der Grundlage der Orientierungsziffern haben 
alle Staats- und Wirtschaftsorgane mit den ihnen 
nachgeordneten Betrieben und Einrichtungen die 
Probleme des Planes zu beraten und ihnen ergän
zende Hinweise für die Ausarbeitung der Planvor
schläge zu übergeben. Um eine ständige Anleitung 
und Koordinierung der Arbeit an den Planvorschlä
gen zu sichern, haben die zentralen und örtlichen 
Staats- und Wirtschaftsorgane für ihren Bereich auf 
der Grundlage der Orientierungsziffern unverzüglich 
mit der Ausarbeitung ihrer Vorstellungen über die 
Entwicklung der wichtigsten Aufgaben des Volks
wirtschaftsplanes 1963 zu beginnen und die rechtzei
tige Vorbereitung der Produktion sowie den Stand 
der Vertragsabschlüsse zu kontrollieren.

II.

Ausarbeitung der betrieblichen Planvorschläge und 
Plandiskussion sowie Abschluß vorbereitender Vertrage

1. Alle sozialistischen und halbstaatlichen Betriebe und 
Einrichtungen mit eigener Haushaltsführung sind 
verpflichtet, Planvorschläge auszuarbeiten. Sie haben 
der Ausarbeitung der Pläne die staatlichen Direkti
ven und Orientierungsziffern zugrunde zu legen so
wie die Erfahrungen und Vorschläge der Werktäti
gen auszuw-erten und in die Planvorschläge einzube
ziehen.

Die Planvorschläge der Betriebe sind in einem stän
digen engen Zusammenwirken zwischen den Betrie
ben und deren übergeordneten Organen auszuarbei
ten. Dabei sind auftretende Probleme sofort zwischen 
яПсп Beteiligten an Ort und Stelle zu klären.

Die Planvorschläge müssen komplex ausgearbeitet 
und begründet sein. Die einzelnen Teile sind mitein
ander zu koordinieren und zu bilanzieren.

Die Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane haben 
zu sichern, daß die im Investitionsplan vorgese
henen Kennziffern des ökonomischen Nutzens für 
Kapazitäten oder Teilkapazitäten, die im Planjahr 
produktionswirksam werden sollen, in die Betriebs
und Haushaltspläne aufgenommen werden.

Gleichzeitig mit der Übergabe der Planvorschläge 
an die den Betrieben und Einrichtungen übergeord
neten Organe ist ein Exemplar des Finanzplanvor
schlages von den Betrieben an die kontoführende 
Filiale des für sie zuständigen Kreditinstitutes einzu
reichen.

2. Die Planvorschläge der Betriebe und Einrichtungen 
sind eingehend mit den Werktätigen zu beraten. Die 
Betriebsleiter und Leiter der Einrichtungen haben 
die Plandiskussion gemeinsam mit der Betriebsge
werkschaftsleitung zu organisieren. Grundlage für 
die Plandiskussion im Handel sind die komplexen 
Versorgungspläne.

Als Voraussetzung für die aktive Mitarbeit der 
Werktätigen an der Ausarbeitung des Planes sind die 
staatlichen Orientierungsziffern zu konkretisieren 
und unter Berücksichtigung der betrieblichen Bedin
gungen auf Meisterbereiche, Brigaden bzw. die ein
zelnen Arbeitsplätze aufzugliedern.

Die Plandiskussion muß sich auf alle Teile des 
komplexen Planvorschlages erstrecken. In den Mit
telpunkt sind die Aufgaben zur Erhöhung der Pro
duktion und zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, 
deren vorrangiges Wachstum gegenüber der Entwick
lung der Durchschnittslöhne und die Aufgaben zur 
Senkung der Kosten zu stellen. Die Vorschläge und 
Hinweise der Werktätigen müssen sich in den ein
zelnen Planteilen, insbesondere in den Plänen „Neue 
Technik“, widerspiegeln.

Die Betriebe und Einrichtungen dürfen ihren Plan
vorschlag nur dann an die übergeordneten staat
lichen Organe weiterleiten, wenn zu diesem die Stel
lungnahme einer Gewerkschaftsmitgliederversamm
lung, einer Vertrauensleuteversammlung oder einer 
ökonomischen Konferenz vorliegt.

Die Vorschläge der landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften und der Produktionsgenossen
schaften des Handw7erks sind unter Mitwirkung der 
Genossenschaftsmitglieder auszuarbeiten. Den Ge
nossenschaften wird empfohlen, die Planvorschläge 
in den Mitgliederversammlungen zu beraten.

3. Zur Sicherung einer koordinierten Planausarbei
tung sind, sow’eit die Staatliche Plankommission bzw. 
die anderen bilanzierenden Organe nichts Gegenteili
ges festgelegt haben, von den Betrieben vorbereitende 
Verträge, insbesondere für den Bezug von Rohstof
fen und Material, für den Absatz der Produktion 
und für die Sicherung der vorgesehenen Investitions
aufgaben abzuschließen.

Das Vertragsgesetz vom 11. Dezember 1957 (GBl. I
S. 627) und die Ordnung vom 18. Oktober 1960 über 
die Anwendung des Vertragssystems bei der Plan
vorbereitung und Plandurchführung in den sozia
listischen Betrieben und wrirtschaftsleitenden Orga-


